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des 12. Jahrhunderts. Diese ist sehr weitgehend gewesen und hat beim
Eigenbesitz von Zehnten durch die Kléster von der Verneinung eines solchen
Besitzes bis zu dessen Vorherrschen in der gesamten Klosterwirtschaft
gefiihrt. Schwieriger gestaltete sich die Entwicklung bei dem Anspruch der
Kloster auf Zehntfreiheit ihres Eigenbesitzes, wo sich ja z. B. bei der Ableh-
nung der weitern Geltung fremder Zehntrechte bei neu erworbenem Kloster-
besitz schirfste Interessengegensiitze und auch durchaus ungerechte Losun-
gen ergeben konnten. In der Schilderung gerade solcher Interessengegensitze
zeigt sich die vollig sachliche Einstellung des Verfassers.

Nicht behandelt wird in dem Werk die wirtschaftliche Bedeutung von
Zehntbesitz oder Zehntfreiheit der Kléster. Das soll hier einfach festgestellt
werden. Dieser Fragenkreis ist ja tatséichlich bisher nur sehr teilweise, d. h.
in besonders giinstig gelagerten Einzelfillen geniigend geklirt und kaum
irgendwo schon in groBen Zusammenfassungen befriedigend behandelt
worden.

Aarau Heltor Ammann

HEINZ ANGERMEIER, Konigtum und Landfriede im deutschen Spdtmittelalter.
Miinchen, C. H. Beck, 1966. XVI u. 592 S.

Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Innern ist eine der ur-
spriinglichen Staatsaufgaben. Die Frage nach der Wahrung von Friede und
Recht in einer bestimmten Epoche ist daher auch die Frage nach der Bedeu-
tung und Wirksamkeit der Staatsgewalt. Von diesem Gesichtspunkt aus
untersucht A. die Bedeutung und Entwicklung der obersten Reichsgewalt
vom 13. bis 16. Jh. Die Heraushebung der monarchistischen Tendenzen im
deutschen Verfassungsgefiige sollte zu einer neuen, herrschaftlicheren Auf-
fassung vom deutschen Konigtum fithren gegeniiber der #lteren mehr
genossenschaftlichen Theorie. Ausgangspunkt ist die ausschlieBliche Frie-
denshoheit des Konigs, doch ist sich A. der Problematik bewuBt, wenn er
Friedenshoheit und reale Friedensgewalt unterscheidet und feststellen muf,
dal der Kénig letztere mit den territorialen und lokalen Gewalten geteilt
habe. Wenn auch der Friede in der Person des Kénigs verkérpert war, so
bedeutete Friedensordnung noch keinen Frieden. Dieser muBte durch die
politischen Michte erst herbeigefithrt werden. Friedensordnung und Exe-
kution klafften weit auseinander. Die Antwort auf die Frage nach der
Bedeutung und Wirksamkeit des spdtmittelalterlichen Koénigtums muB
deshalb sehr verschieden ausfallen, je nachdem man die Friedenshoheit
oder die wirkliche Friedenswahrung durch den Kénig ins Auge faBt. Die
furs Koénigtum positive Antwort des Verfassers beschriankt sich in der Tat
weitgehend auf die grundsitzliche Wahrung der Friedenshoheit. Nur zu-
stimmen kann man dem Satz, daB der Landfriede Symptom und Grad-
messer der politischen Entwicklung gewesen sei, nicht deren Schrittmacher.
Damit aber bekommen die politischen Verhiltnisse und Machtkonstellatio-
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nen eben doch eine viel groBere Bedeutung fiir das Problem Konigtum-
Landfriede, als der Verfasser von seiner verfassungsrechtlichen Position aus
zugeben mochte.

Der Hinweis auf diese Widerspriiche und Uberschneidungen, die in erster
Linie in der Sache selbst begriindet sind und eigentlich nur die Problematik
der spitmittelalterlichen Koénigsmacht noch deutlicher hervorheben, soll
hohe Anerkennung und Dank fiir den eigentlichen historischen Teil nicht
schmiilern, némlich fiir die auf einem riesigen Quellenmaterial beruhende
Darstellung, wie die einzelnen Kénige von Rudolf bis Maximilian das
Friedensproblem gestaltet haben. Selbstverstédndlich muBlte sich der Ver-
fasser auf die gedruckten Quellen und auf die Regestenwerke beschrénken,
doch diirfte durch vielleicht noch neu auftauchende einzelne Quellenstiicke
das Gesamtbild kaum wesentlich verdndert werden.

Das Interregnum machte die staufischen Ansiitze zunichte und brachte
die territorialen Landfrieden, die stédtischen Friedensbestrebungen und die
furstlichen Landfrieden hervor. Kein spétmittelalterlicher Konig konnte
deshalb an die staufische Ordnung ankniipfen. Rudolf hatte dann wieder
bewuBte Landfriedenspolitik getrieben, nicht mehr hingegen Koénig Adolf,
wie ja auch die eidgendssische Friedensordnung von 1291 zeigt. Mit der
nochmaligen Zuriickgewinnung der Friedensgewalt durch Albrecht in seinem
Krieg gegen die Kurfiirsten ist dann die Geschichte des Landfriedens als
Werk des Konigs im wesentlichen zu Ende. Es folgt die Zeit, in welcher die
Einung als Form der Landfriedensgestaltung im Vordergrund stand. Wah-
rend im 13. Jh. Einungen ohne oder gar gegen den Konig aufgerichtet und
von diesem deshalb auch bekdmpft wurden, fanden sie im 14. Jh. die Billi-
gung und Forderung durch den Koénig. Die Partikularisierung des Land-
friedens in der Zeit von Albrecht I. bis Wenzel wird an zahlreichen Bei-
spielen deutlich gemacht. Dabei waren vor allem die Gegensitze zwischen
den Sténden fiir die wenig kontinuierliche Stellungnahme der Kénige verant-
wortlich. Im 15. Jh. wurden aus den Einungen Landfriedensbiindnisse, und
anstelle der territorialen Landfrieden trat immer mehr die Landesordnung,
so daB A. sein néchstes Kapitel mit «Der Landfriede als Gebot» {iberschrei-
ben kann. Er widmet hier mit Recht umfangreiche Kapitel der stéddtischen
und fiirstlichen Landfriedenspolitik, weil erst dadurch der konigliche Anteil
ins rechte Licht geriickt werden kann. Die Zeit Friedrichs III., der immerhin
noch die Reichsacht konsequent fiir die Friedenswahrung eingesetzt hatte,
bildet aber bereits den Ubergang zur letzten Phase, zum Landfrieden als
Reichsordnung. Hier sieht A. die tiefgreifendste Veranderung, indem die
Stinde nach der Friedensgewalt des Konigs griffen und der Reichsland-
friede durch Institutionen festgelegt wurde, die von den Stéinden besetzt
wurden. Mit der Reichsordnung von 1495 war entschieden, dafl der Konig
nur mehr die Gesetzgebung innehatte, wihrend die Durchfithrung des
Friedens teils an die territorialen Gewalten, teils an die von den Stéinden
beherrschten Reichsinstitutionen iibergegangen war. Der Konig tibte nur
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noch die Friedenshoheit, aber keine reale Friedensgewalt mehr aus. Diese
Wandlung ist nicht Ausdruck einer Niederlage, sondern der Wendung zu
einer rein dynastischen Konigspolitik. Im ganzen Kampf um die Reichs-
ordnung aber hatte der Konig seine Lehensgewalt voll behauptet.

Die Schweizergeschichte wird dem Thema entsprechend nur am Rande
beriihrt, aber man erkennt doch, wie sehr etwa die Schweizer Stidte in die
Stéadtebewegung und Stéddtepolitik einbezogen waren. Von groBem Interesse
ist ferner, da A. von seinem «Reichsstandpunkt» aus die eidgendssischen
Biinde als Gegenmafinahmen gegen die fiirstliche Landfriedenspolitik be-
trachtet und sie damit sowohl als Landfriedensbiindnisse als auch als poli-
tische Pakte kennzeichnet. Damit bestéitigt sich nur die eigentlich selbst-
verstédndliche Tatsache, da} einerseits Landfrieden nicht Selbstzweck waren,
anderseits bei den damaligen politischen Biindnissen immer auch Friedens-
probleme zu l6sen waren. Die am Ende des 15. Jh. schon sehr weit fort-
geschrittene Entfremdung vom Reich erhellt ferner blitzartig aus der Tat-
sache, daBl nur gerade die Eidgenossen die Anerkennung der Wormser
Reichsordnung von 1495 iiberhaupt ablehnten, wihrend sich die sonst am
meisten Opponierenden, die Kurfiirsten von Sachsen und Brandenburg,
nur gegen das Reichskammergericht wandten. Gegeniiber diesem Sachver-
halt vermégen andere AuBerungen m. E. wenig zu besagen, die an sich
noch auf einen engeren Zusammenhang der Eidgenossen mit dem Reich
hindeuten.

Zum Schlusse sei nicht verschwiegen, daB man sich oft eine sorgfiltigere
sprachliche Gestaltung wiinschte und auf die mehrmals verwendete Konta-
mination «sich erwarten» sowie Wortbildungen wie «schlechthinnig», «Ver-
landfriedung» etc. leichten Herzens verzichten konnte.

Trogen Otto P. Clavadetscher

Dante AvierIiERI, Von der Monarchey, deutsch von BAsILIus JOHANN
HeroLpT, Basel 1559 (Faksimileausgabe), Basel/Stuttgart, Schwabe
& Co., 1965, 254 8.

Uber einen Faksimiledruck der ersten, 1559 in Basel erschienenen Uber-
setzung von Dantes Monarchia ins Deutsche verfiigen zu kénnen, bedeutet
nicht bloB eine freudige Uberraschung fiir den Bibliophilen, sondern ebenso
eine wertvolle Bereicherung fur die Erforscher geistesgeschichtlicher Zusam-
menhénge und frither neuhochdeutscher Sprachformen. Das hiibsch aus-
gestattete Bindchen enthilt auBer dem einwandfrei faksimilierten Text der
Basler Ausgabe von 1559 ein kritisches Nachwort, in welchem Dr. Johannes
Oeschger Dantes Traktat treffend charakterisiert und die Entstehung der
Heroldschen Ubersetzung und ihren Zusammenhang mit der im gleichen
Jahr erfolgten Erstausgabe des lateinischen Originaltexts der Monarchia
ausfiihrlich behandelt. Die These, Johannes Oporin, der Drucker der latei-

124



	Königtum und Landfriede im deutschen Spätmittelalter [Heinz Angermeier]

